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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Meldegesetzes 1991 

Artikel 1 

Änderung des Meldegesetzes 1991 

Meldepflicht und Ausnahmen von der Meldepflicht Meldepflicht und Ausnahmen von der Meldepflicht 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) Nicht zu melden sind 
 1. Menschen, denen in einer Wohnung nicht länger als drei Tage 

Unterkunft gewährt wird; 
 2. ausländische Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder und diesen 

vergleichbare Persönlichkeiten sowie deren Begleitpersonen; 
 3. Fremde, die im Besitz eines gemäß § 84 des Fremdengesetzes 1997, 

BGBl. I Nr. 75, vom Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
ausgestellten gültigen Lichtbildausweises sind, soweit sie in Wohnungen 
Unterkunft nehmen; 

 4. Menschen, die auf Grund einer Entscheidung oder Verfügung eines 
ordentlichen Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde angehalten 
werden. 

(2) Nicht zu melden sind 
 1. Menschen, denen in einer Wohnung nicht länger als drei Tage 

Unterkunft gewährt wird; 
 2. ausländische Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder und diesen 

vergleichbare Persönlichkeiten sowie deren Begleitpersonen; 
 3. Fremde, die im Besitz eines gemäß § 95 FPG, BGBl. I Nr. 100/2005, 

vom Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres ausgestellten 
gültigen Lichtbildausweises sind, soweit sie in Wohnungen Unterkunft 
nehmen; 

 4. Menschen, die auf Grund einer Entscheidung oder Verfügung eines 
ordentlichen Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde angehalten 
werden. 

(3) … (3) … 
 (4) Wer zum Schutz vor Gefährdung seiner körperlichen Unversehrtheit, 

Freiheit oder sexuellen Selbstbestimmung in einer Wohnung einer 
Betreuungseinrichtung, die mit einer Gebietskörperschaft eine dem Schutzzweck 
entsprechende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat, Unterkunft nimmt, 
kann an Stelle der Adresse dieser Unterkunft, an der Adresse der 
Betreuungseinrichtung angemeldet werden, wenn die Betreuungseinrichtung dies 
bei der Meldebehörde anregt und glaubhaft macht, dass die entsprechenden 
Voraussetzungen gegeben sind. Diese Adresse gilt als Abgabestelle im Sinne des 
Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982. 

Unterkunft in Wohnungen; Anmeldung Unterkunft in Wohnungen; Anmeldung 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 

(2) Für jeden anzumeldenden Menschen ist der Meldezettel entsprechend (2) Für jeden anzumeldenden Menschen ist der Meldezettel entsprechend 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vollständig auszufüllen. Befindet sich die Wohnung in einem Gebäude mit 
mehreren Adressen, so ist die Bezeichnung der Wohnung gemäß § 14 Abs. 2 des 
Postgesetzes 1997 zu verwenden. 

vollständig auszufüllen. Befindet sich die Wohnung in einem Gebäude mit 
mehreren Adressen, so ist die Bezeichnung der Wohnung gemäß § 34 Abs. 5 des 
Postmarktgesetzes, BGBl. I Nr. 123/2009, zu verwenden. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Unterkunft in Beherbergungsbetrieben Unterkunft in Beherbergungsbetrieben 

§ 5. (1) Wer als Gast in einem Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt, hat 
sich unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden nach dem Eintreffen 
im Beherbergungsbetrieb anzumelden. Die Anmeldung ist erfolgt, sobald dem 
Beherbergungsbetrieb Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 
und Wohnort sowie – bei ausländischen Gästen – die Art, die Nummer, das 
Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde des Reisedokumentes bekannt 
gegeben wurden und der Meldepflichtige die Richtigkeit der Daten mit seiner 
Unterschrift bestätigt hat. Sobald die Unterkunft aufgegeben wird, ist der Gast 
durch einen entsprechenden Eintrag im Gästeverzeichnis abzumelden. 

§ 5. (1) Wer als Gast in einem Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt, hat 
sich unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden nach dem Eintreffen 
im Beherbergungsbetrieb anzumelden. Die Anmeldung ist erfolgt, sobald dem 
Beherbergungsbetrieb Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,  
Herkunftsland und Adresse samt Postleitzahl sowie – bei ausländischen Gästen – 
die Art, die Nummer, das Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde des 
Reisedokumentes bekannt gegeben wurden und der Meldepflichtige die 
Richtigkeit der Daten mit seiner Unterschrift bestätigt hat. Sobald die Unterkunft 
aufgegeben wird, ist der Gast durch einen entsprechenden Eintrag im 
Gästeverzeichnis abzumelden. 

(2) ...  (2) ... 

(3) Sofern zumindest zwei Gäste gleichzeitig Unterkunft nehmen, ist deren 
Meldepflicht erfüllt, wenn einer dieser Gäste seine Daten gemäß Abs. 1 sowie die 
Namen, das Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und – bei ausländischen Gästen – 
die Art, die Nummer, das Ausstellungsdatum und die ausstellende Behörde der 
Reisedokumente seiner Mitreisenden bekannt gibt und die Richtigkeit der Daten 
mit seiner Unterschrift bestätigt. 

(3) Sofern zumindest zwei Gäste gleichzeitig Unterkunft nehmen, ist deren 
Meldepflicht erfüllt, wenn einer dieser Gäste seine Daten gemäß Abs. 1 sowie die 
Namen, das Geburtsdatum, das Geschlecht, die Staatsangehörigkeit, das 
Herkunftsland samt der Postleitzahl des Wohnortes und – bei ausländischen 
Gästen – die Art, die Nummer, das Ausstellungsdatum und die ausstellende 
Behörde der Reisedokumente seiner Mitreisenden bekannt gibt und die 
Richtigkeit der Daten mit seiner Unterschrift bestätigt. 

Berichtigung des Melderegisters Berichtigung des Melderegisters 

§ 15. (1) Erhält die Meldebehörde vom Tod eines angemeldeten Menschen 
oder davon Kenntnis, dass eine Meldung entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes vorgenommen oder unterlassen wurde, so hat sie die An- oder 
Abmeldung, in den Fällen des § 11 Abs. 1 auch die Ummeldung von Amts wegen 
vorzunehmen. Im übrigen hat sie das Melderegister, soweit es unrichtige oder 
unvollständige Meldedaten enthält, zu berichtigen. Die Berichtigung der 
Wohnsitzqualität einer Unterkunft (§ 1 Abs. 6 oder 7) ist nur nach einem 
Verfahren gemäß § 15 Abs. 7 oder nach einem Reklamationsverfahren (§ 17) 
zulässig; sie hat unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Weisung oder den 
Bescheid zu erfolgen. 

§ 15. (1) Erhält die Meldebehörde vom Tod eines angemeldeten Menschen 
Kenntnis, hat sie die Abmeldung durchzuführen. Hat sie Grund zur Annahme, 
dass eine Meldung entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
vorgenommen oder unterlassen wurde, so hat sie die An- oder Abmeldung, in den 
Fällen des § 11 Abs. 1 auch die Ummeldung von Amts wegen vorzunehmen.  Im 
übrigen hat sie das Melderegister, soweit es unrichtige oder unvollständige 
Meldedaten enthält, zu berichtigen. Die Berichtigung der Wohnsitzqualität einer 
Unterkunft (§ 1 Abs. 6 oder 7) ist nur nach einem Verfahren gemäß § 15 Abs. 7 
oder nach einem Reklamationsverfahren (§ 17) zulässig; sie hat unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf die Weisung oder den Bescheid zu erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (1a) Zur Überprüfung der Meldedaten dürfen die Meldebehörden in den 

Fällen des Abs. 1 in öffentliche Register Einschau halten. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Zentrales Melderegister; Informationsverbundsystem Zentrales Melderegister; Informationsverbundsystem 

§ 16. (1) Das zentrale Melderegister ist insofern ein öffentliches Register, als 
der Hauptwohnsitz eines Menschen oder jener Wohnsitz, an dem dieser Mensch 
zuletzt mit Hauptwohnsitz gemeldet war, abgefragt werden kann, wenn der 
Anfragende den Menschen durch Vor- und Nach- oder Familiennamen sowie 
zumindest ein weiteres Merkmal, wie etwa das bPK für die Verwendung im 
privaten Bereich (§ 14 des E-Government-Gesetzes), Geburtsdatum, Geburtsort 
oder einen bisherigen Wohnsitz, im Hinblick auf alle im ZMR verarbeiteten 
Gesamtdatensätze eindeutig bestimmen kann. Wird ein bPK zur Identifizierung 
des Betroffenen angegeben, so muss der Anfragende auch seine eigene 
Stammzahl zwecks Überprüfung der Richtigkeit des bPK zur Verfügung stellen. 
Über andere gemeldete Wohnsitze dieses Menschen darf einem Abfragenden nur 
bei Nachweis eines berechtigten Interesses Auskunft erteilt werden. 

§ 16. (1) Das zentrale Melderegister ist insofern ein öffentliches Register, als 
der Hauptwohnsitz eines Menschen oder jener Wohnsitz, an dem dieser Mensch 
zuletzt mit Hauptwohnsitz gemeldet war, abgefragt werden kann, wenn der 
Anfragende den Menschen durch Vor- und Nach- oder Familiennamen sowie 
zumindest ein weiteres Merkmal, wie etwa das bPK für die Verwendung im 
privaten Bereich (§ 14 des E-Government-Gesetzes), Geburtsdatum, Geburtsort 
oder einen bisherigen Wohnsitz, im Hinblick auf alle im ZMR verarbeiteten 
Gesamtdatensätze eindeutig bestimmen kann. Wird ein bPK zur Identifizierung 
des Betroffenen angegeben, so muss der Anfragende auch seine eigene 
Stammzahl zwecks Überprüfung der Richtigkeit des bPK zur Verfügung stellen.  

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Änderungsdienst Änderungsdienst 

§ 16c. Soweit zulässigerweise eine personenbezogene Datenanwendung 
geführt wird, kann der Bundesminister für Inneres auf Verlangen die Änderungen 
dieser Daten gegen Kostenersatz insofern zur Verfügung stellen, als die 
jeweiligen verschlüsselten bPK der geänderten Datensätze bekannt gegeben 
werden. Werden bPK zur Verwendung im privaten Bereich bekannt gegeben, 
kann die Änderung von Daten einer Person gegen Kostenersatz zur Verfügung 
gestellt werden. Die Höhe des Kostenersatzes ist vom Bundesminister für Inneres 
mit Verordnung festzusetzen. 

§ 16c. Soweit Organe einer Gebietskörperschaft, Gemeindeverbände, 
Gerichtskommissäre oder Sozialversicherungsträger zulässigerweise eine mit 
bPK ausgestattete, personenbezogene Datenanwendung führen, kann der 
Bundesminister für Inneres auf Verlangen von Änderungen der im ZMR 
gespeicherten Daten derart verständigen, dass das verschlüsselte bPK für den 
jeweiligen Bereich dieses Organs zur Verfügung gestellt wird. Der 
Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung, insbesondere die 
nähere organisatorische und technische Ausgestaltung, die Höhe des 
Kostenersatzes sowie den Zeitpunkt, ab dem der Änderungsdienst zur Verfügung 
steht, festzulegen. 

Meldeauskunft Meldeauskunft 

§ 18. (1) Die Meldebehörde hat auf Verlangen gegen Nachweis der Identität 
Auskunft zu erteilen, ob und zutreffendenfalls wo innerhalb des Bundesgebietes 
ein eindeutig bestimmbarer Mensch angemeldet ist. Scheint der gesuchte Mensch 
nicht als angemeldet auf oder besteht in Bezug auf ihn eine Auskunftssperre, so 

§ 18. (1) Die Meldebehörde hat auf Verlangen gegen Nachweis der Identität 
im Umfang des § 16 Abs. 1 aus dem Zentralen Melderegister Auskunft zu 
erteilen, ob und zutreffendenfalls wo innerhalb des Bundesgebietes ein eindeutig 
bestimmbarer Mensch angemeldet ist oder war. Scheint der gesuchte Mensch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
hat die Auskunft der Meldebehörde zu lauten: “Es liegen über den/die 
Gesuchte(n) keine Daten für eine Meldeauskunft vor.” Können die Angaben 
dessen, der das Verlangen gestellt hat, nicht nur einem Gemeldeten zugeordnet 
werden, hat die Auskunft der Meldebehörde zu lauten: “Auf Grund der Angaben 
zur Identität ist der Gesuchte nicht eindeutig bestimmbar; es kann keine Auskunft 
erteilt werden.” Für die Zuständigkeit zur Erteilung einer Auskunft ist der 
Wohnsitz (Sitz) oder Aufenthalt (§ 3 Z 3 AVG) dessen maßgeblich, der das 
Verlangen stellt. 

nicht als angemeldet auf oder besteht in Bezug auf ihn eine Auskunftssperre, so 
hat die Auskunft der Meldebehörde zu lauten: “Es liegen über den/die 
Gesuchte(n) keine Daten für eine Meldeauskunft vor.” Können die Angaben 
dessen, der das Verlangen gestellt hat, nicht nur einem Gemeldeten zugeordnet 
werden, hat die Auskunft der Meldebehörde zu lauten: “Auf Grund der Angaben 
zur Identität ist der Gesuchte nicht eindeutig bestimmbar; es kann keine Auskunft 
erteilt werden.” Für die Zuständigkeit zur Erteilung einer Auskunft ist der 
Wohnsitz (Sitz) oder Aufenthalt (§ 3 Z 3 AVG) dessen maßgeblich, der das 
Verlangen stellt. 

(1a) … (1a) … 
 (1b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses und sofern die 

Besorgung der übrigen Aufgaben durch die Auskunftserteilung nicht 
unverhältnismäßig beeinträchtigt wird, hat die Meldebehörde auf Antrag, soweit 
nicht eine Auskunftssperre besteht, auch andere gemeldete Wohnsitze aus dem 
zentralen und lokalen Melderegister zu beauskunften. Für die Auskunftserteilung 
gilt Abs. 1 sinngemäß; für die Festsetzung der Verwaltungsabgaben gilt Abs. 6. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 23. (1) bis (14) … § 23. (1) bis (14) … 
 Die §§ 2 Abs. 2 und 4, 3 Abs. 2, 5 Abs. 1, 15 Abs. 1, 16 Abs. 1, 16c, 18 Abs. 

1 und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXX/2015 treten mit 
1. Mai 2015 in Kraft; § 5 Abs. 3 tritt mit dem nach § 23 Abs. 12 festzulegenden 
Zeitpunkt in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Passgesetzes 1992 

Artikel 2 

Änderung des Passgesetzes 1992 

Verwendung personenbezogener Daten im Rahmen der zentralen Evidenz Verwendung personenbezogener Daten im Rahmen der zentralen Evidenz 

§ 22b. (1) … § 22b. (1) … 

(2) Die Passbehörden dürfen weiters Namen, Geschlecht, akademischen 
Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitze oder 
Kontaktstelle (§ 15a MeldeG), Lichtbild, das bereichsspezifische 
Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz), Namen der Eltern einer 
Person und Aliasdaten einer Person ermitteln und im Rahmen einer zentralen 

(2) Die Passbehörden dürfen weiters Namen, Geschlecht, akademischen 
Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnsitze oder 
Kontaktstelle (§ 15a MeldeG), Lichtbild, das bereichsspezifische 
Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz), Namen der Eltern einer 
Person und Aliasdaten einer Person ermitteln und im Rahmen einer zentralen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Evidenz samt dem für die Speicherung maßgebenden Grund sowie die 
Ausstellungsbehörde, das Ausstellungsdatum, die Passnummer und die 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses oder Passersatzes verarbeiten, wenn 

Evidenz samt dem für die Speicherung maßgebenden Grund sowie die 
Ausstellungsbehörde, das Ausstellungsdatum, die Passnummer und die 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses oder Passersatzes verarbeiten, wenn 

 1. ein Reisepass oder Passersatz der betroffenen Person als verloren oder 
entfremdet gemeldet ist oder 

 1. ein Reisepass oder Passersatz der betroffenen Person als verloren oder 
entfremdet gemeldet ist, 

 2. der betroffenen Person ein Reisepass oder Passersatz gemäß §§ 14 oder 
15 versagt oder entzogen worden ist. 

 2. der betroffenen Person ein Reisepass oder Passersatz gemäß §§ 14 oder 
15 versagt oder entzogen worden ist oder 

  3. die Passbehörde über die Anordnung zur Abnahme eines 
Reisedokuments nach § 107 des Bundesgesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen 
(Außerstreitgesetz - AußStrG), BGBl. I Nr. 111/2003 oder den Widerruf 
einer solchen Maßnahme, unterrichtet wird. 

Zweck dieser Verarbeitung ist die Feststellung der Identität von Personen und die 
Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Reisedokumenten sowie die 
Information der Behörden über bestehende Versagungs- und Entziehungsgründe. 
Für die Verwendung der Lichtbilddaten gilt § 22a Abs. 3 letzter Satz sinngemäß. 

Zweck dieser Verarbeitung ist die Feststellung der Identität von Personen und die 
Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Reisedokumenten sowie die 
Information der Behörden über bestehende Versagungs- und Entziehungsgründe. 
Für die Verwendung der Lichtbilddaten gilt § 22a Abs. 3 letzter Satz sinngemäß. 

Artikel 3 

Änderung des Waffengesetzes 1996 

Artikel 3 

Änderung des Waffengesetzes 1996 
 Ablieferung waffenrechtlicher Dokumente 
 § 16a. Mit der Ausfolgung einer neuen Waffenbesitzkarte oder eines neuen 

Waffenpasses verliert das entsprechende bisherige Dokument seine Gültigkeit 
und ist der Behörde abzuliefern oder von der Behörde einzuziehen. 

Verwahrung von Schusswaffen Verwahrung von Schusswaffen 

§ 16a. Schusswaffen und Munition sind sicher zu verwahren. Der 
Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Anforderungen an eine sichere Verwahrung zu erlassen, 
sodass Waffen und Munition in zumutbarer Weise vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt sind. 

§ 16b. Schusswaffen und Munition sind sicher zu verwahren. Der 
Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Anforderungen an eine sichere Verwahrung zu erlassen, 
sodass Waffen und Munition in zumutbarer Weise vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt sind. 

Registrierungspflicht und Vornahme der Registrierung Registrierungspflicht und Vornahme der Registrierung 

§ 33. (1) Schusswaffen der Kategorien C und D sind beim Erwerb durch 
Menschen mit Wohnsitz im Bundesgebiet binnen sechs Wochen vom Erwerber 
(Registrierungspflichtigen) bei einem im Bundesgebiet niedergelassenen, dazu 

§ 33. (1) Schusswaffen der Kategorien C und D sind beim Erwerb durch 
Menschen mit Wohnsitz im Bundesgebiet binnen sechs Wochen vom Erwerber 
(Registrierungspflichtigen) bei einem im Bundesgebiet niedergelassenen, dazu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ermächtigten Gewerbetreibenden, der zum Handel mit nichtmilitärischen 
Schusswaffen berechtigt ist, registrieren zu lassen. Dieser hat darüber eine 
Bestätigung (Registrierungsbestätigung) auszustellen und dem 
Registrierungspflichtigen zu übergeben. Die Registrierungspflicht ist erfüllt, 
sobald der Registrierungspflichtige die Bestätigung in Händen hat. 

ermächtigten Gewerbetreibenden, der zum Handel mit nichtmilitärischen 
Schusswaffen berechtigt ist, registrieren zu lassen. Im Falle des Erwerbs durch 
eine juristische Person mit Sitz im Bundesgebiet ist die Schusswaffe auf den 
Namen eines waffenrechtlichen Verantwortlichen zu registrieren. Der 
Gewerbetreibende hat darüber eine Bestätigung (Registrierungsbestätigung) 
auszustellen und dem Registrierungspflichtigen zu übergeben. Die 
Registrierungspflicht ist erfüllt, sobald der Registrierungspflichtige die 
Bestätigung in Händen hat. 

(2) bis (10) … (2) bis (10) … 
 (11) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann die 

Waffenregisterbescheinigung auch im Datenfernverkehr aus dem ZWR unter 
Verwendung der Funktion der Bürgerkarte (§§ 4 ff E-GovG) kostenfrei beantragt 
und ausgestellt werden. 

Europäischer Feuerwaffenpaß Europäischer Feuerwaffenpaß 

§ 36. (1) bis (2) … § 36. (1) bis (2) … 

(3) Auf Antrag hat die Behörde in den Europäischen Feuerwaffenpaß jene 
Schußwaffen einzutragen, die der Betroffene besitzen darf. Der Europäische 
Feuerwaffenpaß ist in dem Ausmaß, in dem der Inhaber die eingetragenen 
Schußwaffen nicht mehr besitzen darf, einzuschränken oder zu entziehen. 

(3) Auf Antrag hat die Behörde in den Europäischen Feuerwaffenpaß jene 
Schußwaffen einzutragen, die der Betroffene besitzen darf. Anlässlich der 
Eintragung einer noch nicht registrierten Schusswaffe der Kategorie D erfolgt die 
Registrierung dieser Schusswaffe gemäß § 33 von Amts wegen. Der Europäische 
Feuerwaffenpaß ist in dem Ausmaß, in dem der Inhaber die eingetragenen 
Schußwaffen nicht mehr besitzen darf, einzuschränken oder zu entziehen. 

( 4 )  … (4) … 

Beschwerden Beschwerden 

§ 49. (1) Über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesministers für 
Landesverteidigung und Sport nach §§ 18 Abs. 2 und 44 und Bescheide des 
Bundesministers für Landesverteidigung und Sport oder des Bundesministers für 
Inneres nach § 42b entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 

§ 49. (1) Über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesministers für 
Landesverteidigung und Sport nach diesem Bundesgesetz sowie des 
Bundesministers für Inneres nach § 42b entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht. 

( 2 )  … (2) … 

Verwaltungsübertretungen Verwaltungsübertretungen 

§ 51. (1) bis (2) … § 51. (1) bis (2) … 
 (3) Wegen Abs. 1 Z 7 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig und bevor die 

Behörde von seinem Verschulden erfahren hat, die gemäß § 33 erforderliche 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Registrierung durchführt. 

Zentrale Informationssammlung Zentrale Informationssammlung 

§ 55. (1) Die Waffenbehörden dürfen zum Betroffenen § 55. (1) Die Waffenbehörden dürfen zum Betroffenen 
 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
 8. Aliasdaten und  8. Aliasdaten, 
 9. Daten, die für dessen Berechtigung, Waffen, Munition oder 

Kriegsmaterial zu erwerben, einzuführen, zu besitzen oder zu führen 
sowie für die Verwahrung gemäß § 41 maßgeblich sind, wie 
insbesondere die Begründung, die Rechtfertigung oder den Bedarf, 

 9. Daten, die für dessen Berechtigung, Waffen, Munition oder 
Kriegsmaterial zu erwerben, einzuführen, zu besitzen oder zu führen 
sowie für die Verwahrung gemäß § 41 maßgeblich sind, wie 
insbesondere die Begründung, die Rechtfertigung oder den Bedarf, und 

  10. Waffendaten, insbesondere Art, Kaliber, Marke, Type und 
Herstellungsnummer der Waffe 

ermitteln und im Rahmen einer Zentralen Informationssammlung gemeinsam 
verarbeiten. Personenbezogene Daten Dritter dürfen nur verarbeitet werden, wenn 
bei Fahndungsabfragen deren Auswählbarkeit aus der Gesamtmenge der 
gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. 

ermitteln und im Rahmen einer Zentralen Informationssammlung gemeinsam 
verarbeiten. Personenbezogene Daten Dritter dürfen nur verarbeitet werden, wenn 
bei Fahndungsabfragen deren Auswählbarkeit aus der Gesamtmenge der 
gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Die Waffenbehörden sind ermächtigt, die von ihnen in der Zentralen 
Informationssammlung gespeicherten personenbezogenen Daten zu benützen. 
Übermittlungen der gemäß Abs. 1 verarbeiteten Daten sind an 
Sicherheitsbehörden und staatsanwaltschaftliche Behörden für deren Tätigkeit im 
Dienste der Strafrechtspflege sowie an Sicherheitsbehörden, Asylbehörden, 
Jagdbehörden und an österreichische Vertretungsbehörden im Ausland in 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung sowie an militärische Organe und 
Behörden zum Zweck der Vollziehung des Wehrgesetzes 2001 - WG 2001, 
BGBl. I Nr. 146/2001, und des Bundesgesetzes über Aufgaben und Befugnisse im 
Rahmen der militärischen Landesverteidigung (Militärbefugnisgesetz - MBG), 
BGBl. I Nr. 86/2000 zulässig. Im Übrigen sind Übermittlungen nur zulässig, 
wenn hierfür eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung besteht. 

(4) Die Waffenbehörden sind ermächtigt, die von ihnen in der Zentralen 
Informationssammlung gespeicherten personenbezogenen Daten zu benützen. 
Übermittlungen der gemäß Abs. 1 verarbeiteten Daten sind an 
Sicherheitsbehörden und staatsanwaltschaftliche Behörden für deren Tätigkeit im 
Dienste der Strafrechtspflege sowie an Sicherheitsbehörden, Asylbehörden, 
Jagdbehörden und an österreichische Vertretungsbehörden im Ausland in 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung sowie an militärische Organe und 
Behörden zum Zweck der Vollziehung des Wehrgesetzes 2001 - WG 2001, 
BGBl. I Nr. 146/2001, und des Bundesgesetzes über Aufgaben und Befugnisse im 
Rahmen der militärischen Landesverteidigung (Militärbefugnisgesetz - MBG), 
BGBl. I Nr. 86/2000 zulässig. Darüber hinaus sind die Waffenbehörden 
ermächtigt, Gerichtskommissären im Sinne des Gerichtskommissärsgesetzes 
(GKG), BGBl. Nr. 343/1970, im Rahmen eines Verlassenschaftsverfahrens die 
gemäß Abs. 1 überlassenen Daten zu übermitteln. Im Übrigen sind 
Übermittlungen nur zulässig, wenn hierfür eine ausdrückliche gesetzliche 
Ermächtigung besteht. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

§ 62. (1) bis (16) … § 62. (1) bis (16) … 
 (17) Das Inhaltsverzeichnis, die §§ 16a samt Überschrift, 16b samt 

Überschrift, 33 Abs. 1 und 11, 36 Abs. 3, 49 Abs.1, 51 Abs. 3 und 55 Abs. 1 und 
4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXX/2015 treten mit 1. Mai 
2015 in Kraft.. 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung 

 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung 

Aufgaben Aufgaben 

§ 4. (1) Das Bundesamt ist bundesweit für sicherheits- und 
kriminalpolizeiliche Angelegenheiten wegen folgender strafbarer Handlungen 
zuständig: 
 1. Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 des Strafgesetzbuches - StGB, BGBl. 

Nr. 60/1974), 
 2. Bestechlichkeit (§ 304 StGB), 
 3. Vorteilsannahme (§ 305 StGB), 
 4. Vorteilsannahme zur Beeinflussung (§ 306 StGB), 
 5. Bestechung (§ 307 StGB), 
 6. Vorteilszuwendung (§ 307a StGB), 
 7. Vorteilszuwendung zur Beeinflussung (§ 307b StGB), 
 8. Verbotene Intervention (§ 308 StGB), 
 8a. Verletzung des Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB), 
 9. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung oder unter Beteiligung 

eines Amtsträgers (§§ 153 Abs. 2 zweiter Fall, 313 oder in Verbindung 
mit § 74 Abs. 1 Z 4a StGB), 

 10. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB), 
 11. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b 

StGB) und Schwerer Betrug (§ 147 StGB) sowie Gewerbsmäßiger 
Betrug (§ 148 StGB) auf Grund einer solchen Absprache, 

§ 4. (1) Das Bundesamt ist bundesweit für sicherheits- und 
kriminalpolizeiliche Angelegenheiten wegen folgender strafbarer Handlungen 
zuständig: 
 1. Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 des Strafgesetzbuches - StGB, BGBl. 

Nr. 60/1974), 
 2. Bestechlichkeit (§ 304 StGB), 
 3. Vorteilsannahme (§ 305 StGB), 
 4. Vorteilsannahme zur Beeinflussung (§ 306 StGB), 
 5. Bestechung (§ 307 StGB), 
 6. Vorteilszuwendung (§ 307a StGB), 
 7. Vorteilszuwendung zur Beeinflussung (§ 307b StGB), 
 8. Verbotene Intervention (§ 308 StGB), 
 8a. Verletzung des Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB), 
 8b. Verstöße gegen § 18 Informationsordnungsgesetz, BGBl. I Nr. 102/2014, 
 9. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung oder unter Beteiligung 

eines Amtsträgers (§§ 153 Abs. 2 zweiter Fall, 313 oder in Verbindung 
mit § 74 Abs. 1 Z 4a StGB), 

 10. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB), 
 11. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b 

StGB) und Schwerer Betrug (§ 147 StGB) sowie Gewerbsmäßiger 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 12. Geschenksannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten 

(§ 309 StGB), 
 13. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit die Vermögensbestandteile aus 

einem in Z 1 bis Z 8, Z 9, Z 11 zweiter und dritter Fall und Z 12 
genannten Vergehen oder Verbrechen herrühren, Kriminelle Vereinigung 
oder Kriminelle Organisation (§§ 278 und 278a StGB), soweit die 
Vereinigung oder Organisation auf die Begehung der in Z 1 bis Z 9 und 
Z 11 zweiter und dritter Fall genannten Vergehen oder Verbrechen 
ausgerichtet ist, 

 14. strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach den strafrechtlichen 
Nebengesetzen, soweit diese mit Z 1 bis 13 in Zusammenhang stehen 
und soweit diese über schriftlichen Auftrag eines Gerichtes oder einer 
Staatsanwaltschaft vom Bundesamt zu verfolgen sind, 

 15. strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach den strafrechtlichen 
Nebengesetzen von öffentlich Bediensteten aus dem Ressortbereich des 
Bundesministeriums für Inneres, soweit diese über schriftlichen Auftrag 
eines Gerichtes oder einer Staatsanwaltschaft vom Bundesamt zu 
verfolgen sind. 

In den Fällen der Z 11 bis 13 kommt eine Zuständigkeit des Bundesamtes nur 
dann in Betracht, wenn die genannten Straftaten gemäß § 28 Abs. 1 2. Satz StGB 
für die Bestimmung der Strafhöhe maßgeblich sind. 

Betrug (§ 148 StGB) auf Grund einer solchen Absprache, 
 12. Geschenksannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten 

(§ 309 StGB), 
 13. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit die Vermögensbestandteile aus 

einem in Z 1 bis Z 8, Z 9, Z 11 zweiter und dritter Fall und Z 12 
genannten Vergehen oder Verbrechen herrühren, Kriminelle Vereinigung 
oder Kriminelle Organisation (§§ 278 und 278a StGB), soweit die 
Vereinigung oder Organisation auf die Begehung der in Z 1 bis Z 9 und 
Z 11 zweiter und dritter Fall genannten Vergehen oder Verbrechen 
ausgerichtet ist, 

 14. strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach den strafrechtlichen 
Nebengesetzen, soweit diese mit Z 1 bis 13 in Zusammenhang stehen 
und soweit diese über schriftlichen Auftrag eines Gerichtes oder einer 
Staatsanwaltschaft vom Bundesamt zu verfolgen sind, 

 15. strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach den strafrechtlichen 
Nebengesetzen von öffentlich Bediensteten aus dem Ressortbereich des 
Bundesministeriums für Inneres, soweit diese über schriftlichen Auftrag 
eines Gerichtes oder einer Staatsanwaltschaft vom Bundesamt zu 
verfolgen sind. 

In den Fällen der Z 11 bis 13 kommt eine Zuständigkeit des Bundesamtes nur 
dann in Betracht, wenn die genannten Straftaten gemäß § 28 Abs. 1 2. Satz StGB 
für die Bestimmung der Strafhöhe maßgeblich sind. 

 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Inkrafttreten  Inkrafttreten  

§ 13. (1) bis (3) … § 13. (1) bis (3) … 

 (4) § 4 Abs. 1 Z 8b tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung in Kraft. 
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